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II - 2,to der Beilagen zu den Sienographischen Pmt?koUen ...uu:etItIIi l ....... ______ .. ______ .. 

des Nationalrates XVIH. Gesetzgcbungspcriode 

A n fra g e 

der Abgeordneten SChuster,Auer,Freund,Mühlbachler 
und Kollegen 
an den Bundesminister fGr Finanzen 
betreffe~Kostenersatz fGr die Belastungen der Gemeinden 

im Zusammenhang mit der DurchfGhrung der Volks
zählung 1991 

Als Stichtag fUr die Volkszählung 1991 wurde der 15. Mai 1991 
festgelegt. Insgesamt wird die Durchführung dieser Großzählung 
rund 500 Mio. S kosten, wovon lediglich 160 Mio~ S als Ent
schädigung an die Gemeinden vorgesehen sind. Dieser Ent
schädigungsbetrag ist mehr als ungenGgend und deckt kaum ein 
Drittel der tatsächlich entstehenden Kosten ab. Diese Auf
wendungen der Gemeinden setzen sich zu 75 % aus Personal- und 
zu 25 % aus Sachkosten zusammen. Da die Gemeinden einen gesetz
lichen Anspruch auf vollen Kostenersatz haben, stellen die 
unterfertigten Abgeordneten an den Bundesminister fGr Finanzen 
nachstehende 

A n fra g e: 

1) Hat es in Ihrem Ressort bereits Gespräche mit dem Gemeinde
bund und dem Städtebund betreffend den Kostenersatz fGr die 
DurchfGhrung der Volkszählung gegeben? 

2) Wenn ja, welches Ergebnis wurde erzielt? Wenn nein, wann 
werden diese Gespräche stattfinden? 
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3) Wodurch sind die gravierenden Differenzen der errechneten 
und der budgetierten Kosten der Volkszählung zurückzuführen? 

4) Sind Sie bereit, die Voraussetzungen für die Durchsetzung 
des gesetzlichen Anspruchs der Gemeinden und Städte auf 
völlige Deckung der angefallenen Kosten bei der Volkszählung 
1991 zu schaffen? 
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